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Auszug aus der Flüssiggasverordnung
Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen

9.2.2

Flaschen dürfen in Flaschenschränken oder – kästen innerhalb des Fahrzeuges aufgestellt werden, wenn die Versorgungsanlage nicht mehr als eine Gebrauchs- und eine Vorratsflasche mit einer zulässigen Füllmenge bis zu je 15 kg hat und die Flaschen mit Sicherheitsventilen ausgerüstet sind.

9.2.3

Die Flaschenkästen oder- schränke müssen unverschließbare Öffnungen in oder unmittelbar über dem Boden von mindestens 100 cm² freiem Querschnitt zur Außenluft haben. Die Flaschen müssen senkrecht stehen und gegen Strahlungs- und Heizungswärme geschützt sein. In diesen Flaschenkästen oder- schränken dürfen sich keine elektrischen Zündquellen befinden

9.2.4

Die Flaschen müssen durch Halterungen unverrückbar und fest mit dem Fahrzeug verbunden und gegen Verdrehen gesichert sein. Die Halterungen müssen leicht bedienbar sein (Verzurren)

9.3.2

Schlauchanschluss

9.3.2.1

Die Versorgungsanlagen sind mit Schläuchen nach ÖNORM DIN 4815 Teil 1, eingebunden nach ÖNORM DIN 4815 Teil 2, auszurüsten.

Die Schlauchlänge darf bei Aufstellung der Flaschen in Schränken und Kästen maximal 0,5 m, bei Aufstellung im Freien neben dem Fahrzeug maximal 1,5 m betragen.

9.4

Rohrleitungen

9.4.3

Durch ausreichende Halterungen sind Kupferrohre in einem Abstand von max. 0,5m, Stahlrohre in einem Abstand von max. 1m sicher zu befestigen.

Die Leitungen sind and Befestigungs- und Durchtrittstellen durch geeignete Schutzmittel (weiche Einlagen, Gummitüllen, Schottverschraubungen) zu schützen.

9.4.5

Der Anschluss von Gasgeräten ist spannungsfrei vorzunehmen

9.5.1

Während des Betriebes des Fahrzeuges sind die Ventile der Gasgeräte geschlossen zu halten.

9.5.2

Zündsicherungen

Die Gasgeräte müssen von der ÖVGW anerkannt und mit thermoelektrischen oder gleichwertigen Zündsicherungen ausgerüstet sein, die auch ein Ausströmen von unverbranntem Flüssiggas am Zündbrenner sicher verhindern. Die Schließzeiten der Zündeinrichtung dürfen 60s nicht überschreiten.
Gasgeräte, ausgenommen, schwenkbare oder herzausziehbare Kocher, müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein.

9.5.4

Herde und Kocher

Die Benutzung dieser Geräte zur Heizung des Raumes ist nicht zulässig.

9.6

Prüfung von Flüssiggasanlagen

9.6.1

Flüssiggasanlagen, auch Anlagenteile, sind vor der ersten Inbetriebnahme durch eine befugte Person auf Einhaltung dieser Technischen Regeln zu prüfen.

Ferner ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen. Die Leitungen von der Regleranschlußstelle bis zu den Einstellgliedern der Verbrauchseinrichtung sind vor dem Einlassen von Gas mit dem 1,1 fachen Betriebsdruck, mindestens aber mit einem Überdruck von 150 mbar zu prüfen. Die Leitungen gelten als dicht, wenn nach einer Wartezeit von 5 min für den Temperaturausgleich der Prüfdruck während der anschließenden Prüfdauer von 5 min nicht abfällt.

9.6.3

Nach Ablauf von einem Jahr und nach Durchführung von Änderungen ist die Gesamtanlage erneut zu prüfen. Der Zustand der Anlage ist einer Sichtprüfung zu unterziehen, wobei auch die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführungen auf ordnungsgemäßen Zustand ( freier Durchgang von Abgasrohren in allen Teilen steigend verlegt, dicht und mit Rohrschellen fest montiert) zu überprüfen sind. Dichtheitsprüfung und Brennprobe nach 9.6.1 sind zu wiederholen.

Anlagenteile, die Verschleiß oder Alterung unterliegen, wie zBsp. Druckregelgeräte, Schläuche, Absperreinrichtungen u.a., sind auf ihre einwandfreie Funktion zu überprüfen und gegebenenfalls auszuwechseln.

Verantwortlich für die Veranlassung der Überprüfung ist der Betreiber. Der Betreiber ist bei der Übergabe des Fahrzeuges auf die Prüfpflicht der Anlage schriftlich hinzuweisen.

9.7.2

Der Anschluss darf nur von einer  hinreichend geschulten, mindestens 16 Jahre alten Person, durchgeführt werden. Die Anleitung für den Flaschenwechsel hat volle Gültigkeit

9.7.3

Nach dem Anschluss ist dieser mit einem schaumbildenden Mittel auf Dichtheit zu prüfen und eine Funktionsprüfung der Gasgeräte durchzuführen.

Anleitungen für den Transport.

Gedeckte Fahrzeuge, in denen Sie Flüssiggas befördern, müssen ausreichend belüftet sein, oder mit einer Kennzeichnung, zBsp. Aufkleber (Buchstabenhöhe mind. 25 mm) mit folgendem Text versehen sein.

„Achtung, keine Belüftung, vorsichtig öffnen“

Ein Feuerlöscher (6kg Pulver ABC, gewerbliche Beförderung) ist mitzuführen.

PS: Bitte beachten Sie dass dieses Dokument nur einen Auszug der wichtigsten Vorschriften beinhaltet.

Bei Fragen zur Gasverordnung rufen Sie bitte unseren Kollegen Günther Stocker an, er ist mit dieser Thematik direkt befasst.
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